
MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG   FREITAG
Südstadt KTV Dierkow Evershagen Lichtenhagen
Biestow Stadtmitte Toitenwinkel Lütten Klein Diedrichshagen
Hansaviertel  Gehlsdorf Warnemünde, Reutershagen
Gartenstadt  Hinrichsdorf nördlicher Teil Schmarl
  Hinrichshagen Brinckmansdorf Groß Klein
  Hohe Düne  Warnemünde,
    Jürgeshof, Peez  außer nördlicher
  Krummendorf  Teil
  Markgrafenheide
  Nienhagen
  Stuthof
  Torfbrücke
  Wiethagen

bei 14-täglicher Entleerung      ungerade Woche,       gerade Woche

Problemabfälle sind schadstoffhaltige, beweg-
liche Sachen aus privaten Haushalten, die eine 
umweltschonende Abfallentsorgung erschweren 
oder gefährden. Diese gesundheits- und umwelt-
gefährdenden Abfälle werden getrennt von den 
Restabfällen und Wertstoffen gesammelt und in 
speziellen Anlagen entsorgt. 

Gefahrensymbole kennzeichnen diese Produkte als 
Gefahrstoffe. Diese sind z.B.

Für Rostocker Einwohnerinnen und Einwohner besteht die Möglichkeit, haus-
haltsübliche Kleinmengen von Problemabfällen auf den vier Recyclinghöfen der 
Hansestadt Rostock ohne zusätzliche Kosten abzugeben. 

Die Hansestadt Rostock hat ein Faltblatt 
herausgegeben, das über die Arten von 
Problemabfällen aus privaten Haushal-
ten, deren Vermeidung, Kennzeichnung 
und fachgerechte Entsorgung informiert. 
Das Faltblatt ist in den Ortsämtern, an der 
Rathausinfothek und im Amt für Umwelt-
schutz, Holbeinplatz 14, erhältlich.

Alle Informationsmaterialien fi nden Sie 
auch im Internet unter 
www.rostock.de/umweltamt.

Problemabfälle aus 
Privathaushalten richtig entsorgen
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Neues und Wissenswertes 
aus dem Amt für Umweltschutz

TOURENPLAN BIOTONNE 2018
Bis 30.03.2018 und ab dem 03.12.2018 erfolgt die Entleerung der Abfallsam-
melbehälter 14-täglich. Vom 02.04.2018 bis 30.11.2018 wird die Entleerung 
wöchentlich durchgeführt. 
Rückfragen zum Tourenplan unter ✆ 4593-100. 

Was gehört in die Biotonne?

In die Biotonne gehören alle leicht verrottbaren 
Küchen- und Gartenabfälle.
zum Beispiel: 
· gekochte oder ungekochte Lebensmittelreste
· Obst-, Gemüse- und Pfl anzenreste; 
· Kaffeefi lter und Teebeutel, Knochen; 
· Zitrusfruchtschalen, Eier- und Nussschalen
· Rasenschnitt 
· Blumen, Topfpfl anzen, Laub

Was gehört nicht in die Biotonne?

zum Beispiel: 
· Altfett, Asche
· Katzenstreu, Kehricht
· Lumpen, Windeln
· Tierkadaver
· Zigarettenkippen
· Staubsaugerbeutel
· Kunststofftüten, auch keine „kompostierbaren“
· Papiertaschentücher, Küchentücher

Gesundheits-
gefahr (GHS08)

Umwelt 
(GHS09)

Flamme 
(GHS02)


